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+++newsletter+++ 
 

Termine Mai 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.5.2015 15.5.2015 8.5.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.5.2015 15.5.2015 8.5.2015 
Gewerbesteuer 15.5.2015 18.5.2015 12.5.2015 
Grundsteuer 15.5.2015 18.5.2015 12.5.2015 
Sozialversicherung5 27.5.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.5.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine Juni 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Umsatzsteuer4 10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 
Sozialversicherung5 26.6.2015 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.6.2015) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 



 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Kein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten bei Günstigerprüfung 
Auf Antrag des Steuerzahlers können die ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes hinzugerechnet und der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden, 
wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer einschließlich Zuschlagsteuern führt (sog. 
Günstigerprüfung). 
Bei der Günstigerprüfung kommt zwar nicht der für die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich anzuwendende Abgeltungsteuersatz von 25 % zur Anwendung, sondern der progressive 
Regelsteuersatz. Da die Ermittlung der Kapitaleinkünfte auch bei der Günstigerprüfung nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes vorzunehmen ist, kommt auch im Falle der Günstigerprüfung 
das Verbot des Abzugs der tatsächlich entstandenen Werbungskosten zur Anwendung. Der Abzug bleibt 
damit auf den sog. Sparer-Pauschbetrag von 801,00 € beschränkt. 
Die Günstigerprüfung ist als Billigkeitsmaßnahme zu verstehen, mit der Steuerzahler, deren Steuersatz 
niedriger ist als 25 %, eine weitere Begünstigung erhalten. Diese soll aber nicht dazu führen, dass die 
derart Begünstigten vollumfänglich aus dem System der Abgeltungsteuer ausscheiden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjähriger Generalsanierung 
Nach dem Kauf eines vermieteten sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhauses wirkte der 
Grundstückseigentümer auf die Beendigung sämtlicher Mietverhältnisse hin, um eine Komplettsanierung 
des Hauses durchführen zu können. Im Jahr 1999 zogen die letzten Mieter aus. Im Jahr 2011 erfolgte die 
Generalsanierung des Gebäudes. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden fast keine Vermietungseinkünfte erzielt, 
sodass das Finanzamt die Werbungskostenüberschüsse (Verluste) für die Jahre 2002 bis 2007 nicht 
anerkannte. 



 

 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung. Aufwendungen für Wohnungen, die 
nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung leer stehen, sind auch während der Leerstandszeiten 
als Werbungskosten abziehbar, solange der Vermieter den ursprünglichen Entschluss zur 
Einkünfteerzielung nicht endgültig aufgegeben hat. Im entschiedenen Fall hat der Vermieter allerdings den 
zeitlich begrenzten Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum überschritten. Er hatte über einen Zeitraum 
von mehr als neun Jahren nichts unternommen, um die Wohnungen zu sanieren und zu vermieten. 

Zeitpunkt für die Aktivierung eines Dividendenanspruchs 
In einem Fall der Betriebsaufspaltung waren A und B zu jeweils 50 % am Gesellschaftskapital einer 
GmbH & Co. KG beteiligt. Am Stammkapital der GmbH waren A mit 60 % und B mit 40 % beteiligt. Im 
September 2000 fassten die Beteiligten als Gesellschafter der GmbH den Beschluss, die Gewinnverteilung 
abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass B seine 
Gesellschaftsanteile mit Wirkung zum 2. Januar 2001 an A abtreten und aus den in der Vergangenheit 
thesaurierten Gewinnen eine Bardividende ausgezahlt bekommen sollte, zahlbar bis zum 1. Januar 2001. 
Die Ausschüttung erfolgte auch im Jahr 2001. 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die inkongruente Gewinnausschüttung nicht anzuerkennen 
war. Es handele sich insgesamt um die Veräußerung der GmbH-Anteile im Jahr 2000. Die übrigen 
Vereinbarungen seien wegen Gestaltungsmissbrauchs nicht anzuerkennen. 
Demgegenüber sah der Bundesfinanzhof in der einvernehmlich getroffenen und notariell beurkundeten 
Satzungsänderung zur abweichenden Gewinnverteilungsregelung keinen Gestaltungsmissbrauch. Die 
Zusammenfassung dieser Satzungsänderung mit dem Beschluss über die Gewinnausschüttung und der 
Anteilsübertragung in einer notariellen Urkunde ist zulässig und nicht zu beanstanden. Eine zivilrechtlich 
ordnungsgemäß zustande gekommene inkongruente Gewinnausschüttung ist steuerlich anzuerkennen. 
Die Gewinnausschüttung war allerdings nach dem Gesellschafterbeschluss in der Sonderbilanz von B zum 
31.12.2000 zu aktivieren. Für die Erstellung von Sonderbilanzen gelten die allgemeinen Grundsätze zur 
Buchführung und Bilanzierung. Am Schluss eines Wirtschaftsjahrs ist das Betriebsvermögen anzusetzen, 
das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung 
auszuweisen ist. Maßgeblich für das Jahr der Aktivierung ist das Jahr der Beschlussfassung und nicht das 
der Auszahlung der Dividende. 
Formaljuristisch wird die Entscheidung wie folgt begründet: Es ist grundsätzlich zuerst der 
Jahresabschluss festzustellen. Erst danach kann ein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst werden. Ein 
Gewinnverwendungsbeschluss über bereits in den Vorjahren thesaurierte Gewinne kann im laufenden 
Geschäftsjahr gefasst werden. Es bedarf dazu keines weiteren Gewinnverwendungsbeschlusses nach der 
Feststellung des laufenden Jahresabschlusses. 

Zulässigkeit der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
nach vorheriger Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen 
Ein Unternehmer verkaufte sein Sonderbetriebsvermögen, bevor er den Mitunternehmeranteil 
unentgeltlich auf seinen Sohn übertrug. Das Finanzamt erkannte die unentgeltliche Übertragung nicht an. 
Es sah zusammengefasst eine tarifbegünstigte Aufgabe des Mitunternehmeranteils unter Einbeziehung 
des veräußerten Sonderbetriebsvermögens. 
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Auffassung nicht. Ein aus der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils entstehender Gewinn kann steuerpflichtig sein. Dies ist der Fall, wenn die 
Übertragung erfolgt, ohne dass dem Rechtsnachfolger gleichzeitig alle Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens mit übertragen werden, die als wesentliche Betriebsgrundlage des 
Mitunternehmeranteils anzusehen sind. Da im Urteilsfall das Sonderbetriebsvermögen vor der 
Anteilsübertragung veräußert wurde, gehörte es nicht mehr zum Mitunternehmeranteil. Folglich war es 
möglich, den vollständigen verbliebenen Mitunternehmeranteil steuerfrei unentgeltlich zu übertragen. Es ist 
unbeachtlich, wenn die unterschiedlichen Vorgänge auf einem einheitlichen Plan beruhen. 

Anerkennung von Verlusten einer Gesellschaft, die ihre Geschäftstätigkeit 
bis zur Liquidation nie aufgenommen hat 
Gesellschafter einer GmbH & Co. KG hatten Gesellschaftsanteile einer GmbH erworben. Etwa ein Jahr 
später ließen sie eine Kommanditgesellschaft (KG) ins Handelsregister eintragen. Die GmbH war als 
Komplementärin zur alleinigen Geschäftsführung der KG befugt. Bis zur Löschung im Handelsregister 
vergingen fünf Jahre, ohne dass die Gesellschaft wirtschaftlich aktiv wurde. Sie erzielte laufend geringe 
Verluste. Das Finanzamt verweigerte deren Anerkennung mit der Begründung, dass jegliche 
Gewinnerzielungsabsicht gefehlt habe. 
Der Bundesfinanzhof sah das anders: Im Sinne des Einkommensteuergesetzes gilt als Gewerbebetrieb 
die Tätigkeit einer Personengesellschaft, deren Absicht es ist, Einkünfte zu erzielen und eine als 



 

 

Komplementärin fungierende Kapitalgesellschaft, die die Geschäftsführung ausübt. Dabei besteht keine 
Verpflichtung, ein gewerbliches Unternehmen auszuüben. Aus diesem Grund gehört auch eine 
Vermietungseinkünfte erzielende GmbH & Co. KG als sog. gewerblich geprägte Personengesellschaft zu 
den betroffenen Unternehmungen. Es muss aber in jedem Fall die Absicht vorhanden sein, einen 
gewerblichen Totalgewinn zwischen der Betriebsgründung und der Betriebsbeendigung zu erzielen. Die 
Tätigkeit darf allerdings nicht dazu bestimmt oder geeignet sein, persönliche Neigungen der Gesellschafter 
zu befriedigen, oder dem Zweck dienen, wirtschaftliche Vorteile außerhalb der Einkunftssphäre zu 
erzielen. Ansonsten müssen zusätzliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Verluste aus persönlichen 
Gründen oder Neigungen hingenommen werden. 
Während einer Anlaufphase ist auch bei laufenden Verlusten von einer Gewinnerzielungsabsicht 
auszugehen. Es ist kein Indiz für eine fehlende Gewinnerzielungsabsicht, wenn der Betrieb wieder 
eingestellt wird, ohne eine Geschäftstätigkeit aufgenommen zu haben. 

Anschaffungszeitpunkt von Aktien beim Wandlungsrecht zum Umtausch 
aus vorhandenen Wandelschuldverschreibungen 
Ein Bankangestellter nutzte bei seinem Arbeitgeber, einer Bank, das Angebot zur Zeichnung von 
Wandelanleihen. Vertragsgemäß verpflichtete sich die Bank zur Auszahlung des Nennbetrags der 
Anleihen nach Ablauf von 10 Jahren. Während der Laufzeit bestand die Möglichkeit zum Umtausch in 
Aktien der Bank. Dabei war für jede erworbene Aktie eine geringe Zuzahlung zu leisten. Der 
Bankangestellte machte bereits nach 10 Monaten von dem Wandlungsrecht Gebrauch. Nach weiteren 
11 Monaten verkaufte er die Aktien. Den dabei erzielten Gewinn wertete das Finanzamt als einen 
steuerpflichtigen Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften. Ein solches liegt vor, wenn zwischen 
Erwerb und Verkauf von privaten Wirtschaftsgütern ein Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr liegt. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Anschaffung der Wandelschuldverschreibungen ist entgegen der 
Meinung des Steuerzahlers nicht in die Berechnung der einjährigen steuerschädlichen Frist zwischen 
Anschaffung und Veräußerung einzubeziehen. Das Wandlungsrecht ist als Wahl- und Gestaltungsrecht 
anzusehen. Es findet eine rechtsgestaltende Umwidmung des Anleiheverhältnisses in eine 
Aktionärseinlage statt. Der Kauf der Wandelschuldverschreibungen und der spätere von der Leistung einer 
Zuzahlung abhängige Umtausch in Aktien stellen keinen steuerlich einheitlichen Vorgang dar. 
Anschaffungszeitpunkt der Aktien war deshalb der Zeitpunkt des Umtauschs der 
Wandelschuldverschreibungen in Aktien. Da die Veräußerung der Aktien nur 11 Monate später stattfand, 
lag ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft vor. 

Vermieter müssen Wohnungsschäden beseitigen 
Auch wenn der Mieter einen Brandschaden selbst verursacht hat, kann er vom Vermieter die Behebung 
verlangen und bis dahin sogar die Miete mindern. Das gilt zumindest dann, wenn der Mieter die Kosten 
einer Wohngebäudeversicherung des Vermieters übernehmen muss. Denn der Mieter kann in einem 
solchen Fall erwarten, dass ihm seine Aufwendungen für die Versicherung im Schadensfall auch zu Gute 
kommen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte die zwölfjährige Tochter der Mieter Öl in einem Kochtopf auf 
dem Herd erhitzt und die Küche bei eingeschalteter Herdplatte zeitweise verlassen. Das erhitzte Öl hatte 
einen Brand in der Küche verursacht. Vermieter sind zwar grundsätzlich verpflichtet, die Mietsache in 
Stand zu halten. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Mieter den Schaden selbst schuldhaft verursacht 
hat. Für das Gericht war aber entscheidend, dass der Vermieter eine Gebäudeversicherung 
abgeschlossen, die Kosten hierfür aber auf die monatliche Miete umgelegt hatte. Deshalb kann der Mieter 
sich darauf verlassen, dass die Leistungen der Versicherung auch vom Vermieter in Anspruch genommen 
werden. Ferner billigten die Richter dem Mieter zu, die Miete bis zur Schadensbeseitigung mindern zu 
dürfen. Ob diese Sichtweise auch gilt, wenn der Vermieter mit einer deutlichen Erhöhung der 
Versicherungsprämie für seine übrigen Mietwohnungen rechnen muss, hat das Gericht offengelassen. 

Vermietung der Wohnung durch den Mieter an Touristen rechtfertigt die 
fristlose Kündigung 
Wer als Mieter seine Wohnung unerlaubt über eine Internetplattform zur Vermietung an Touristen anbietet, 
muss damit rechnen, dass ihm sein Mietvertrag außerordentlich gekündigt wird. Das Landgericht Berlin hat 
entschieden, dass ein Vermieter einen Mietvertrag mit sofortiger Wirkung beenden kann, wenn ein Mieter 
seine Wohnung über ein Vermietungsportal im Internet an Touristen vermietet und das trotz erfolgter 
Abmahnung nicht unterlässt. 
Nach Auffassung des Gerichts ist die entgeltliche Überlassung gemieteten Wohnraums an Touristen ohne 
Erlaubnis des Vermieters vertragswidrig. Es handelt sich dabei um einen derart schwerwiegenden 
Pflichtenverstoß, dass dem Vermieter eine Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. 



 

 

Verpflegungsmehraufwand bei Ansatz einer ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätte 
Die Höhe der Mehraufwendungen für Verpflegung richtet sich bei einer Auswärtstätigkeit an ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten nach der Abwesenheitsdauer des Arbeitnehmers von seiner Wohnung. Als 
Wohnung ist hier der Ort des Lebensmittelpunkts gemeint. Das gleiche gilt aber auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer ständig in derselben auswärtigen Unterkunft übernachtet. 
Der Bezug einer Unterkunft an einem Beschäftigungsort, der nicht als regelmäßige Arbeitsstätte 
anzusehen ist, stellt keine doppelte Haushaltsführung dar. Die Beschränkung des Abzugs von 
Verpflegungsmehraufwand auf drei Monate spielt also in diesem Fall keine Rolle. Für die Berechnung der 
Verpflegungspauschale bei einer Einsatzwechseltätigkeit ist alleine die jeweilige Abwesenheit von der vor 
Ort genommenen Wohnung maßgebend. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Arbeitslohn bei Überlassung von Genussrechten an Arbeitnehmer 
Die Verzinsung von Genussrechten, die Arbeitnehmern eingeräumt werden, führt unter bestimmten 
Voraussetzungen zu Arbeitslohn und nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Dafür spricht, dass die Höhe der Verzinsung bei Abschluss der Anlage unbestimmt ist und diese von 
einem Gremium bestimmt wird, das aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besteht. Auch eine 
Verzinsung der Genussrechte zu nicht marktüblichen Konditionen deutet auf Arbeitslohn hin. Ein weiteres 
Indiz ist auch die Tatsache, dass solche Genussrechte nur von Arbeitnehmern erworben werden können 
und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei den Genussrechten automatisch zur Kündigung der 
Beteiligung führt. Unter diesen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass solche Einnahmen durch 
das Arbeitsverhältnis veranlasst sind und deshalb Arbeitslohn darstellen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Unternehmer aus Drittländern müssen bei 
Umsatzsteuervergütungsanträgen Originalrechnungen vorlegen 
Ein Schweizer Unternehmer hatte die Vergütung von Vorsteuerbeträgen beantragt und hierbei 
Rechnungen nur in Fotokopie eingereicht. Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte den Antrag ab, weil 
keine Originalrechnungen vorgelegt wurden. Der Bundesfinanzhof sah das auch so und verwies auf den 
eindeutigen Gesetzestext. 
Hinweis: Im Einzelfall kann die Pflicht zur Vorlage von Originalrechnungen aber dann unverhältnismäßig 
sein, wenn die nicht fristgerechte Vorlage vom Antragsteller nicht zu vertreten ist. 

Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden Betriebsstätten bei 
Selbstständigen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Fahrtkosten eines Selbstständigen zu ständig 
wechselnden Betriebsstätten, denen keine besondere zentrale Bedeutung zukommt, mit den tatsächlichen 
Kosten und nicht nur mit der Entfernungspauschale abzugsfähig sind. 
Eine freiberuflich tätige Musiklehrerin gab in mehreren Schulen und Kindergärten Musikunterricht. Sie 
machte die Fahrtkosten für ihr privates Auto als Betriebsausgaben geltend und setzte für jeden 
gefahrenen Kilometer pauschal 0,30 € an. Das Finanzamt ließ nur die Entfernungskilometer gelten. Vor 
Gericht bekam die Lehrerin Recht. 
Der Lehrerin kam zugute, dass sie nicht nur eine Betriebsstätte hatte, sondern ständig wechselnde 
Tätigkeitsorte und damit mehrere Betriebsstätten. Da keinem dieser Tätigkeitsorte eine zentrale 
Bedeutung zukam, galten für sie die gleichen Regeln wie für den Fahrtkostenabzug von Arbeitnehmern. 
Hiernach ist der Betriebsausgabenabzug nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt, wenn der 
Arbeitnehmer auf ständig wechselnden Einsatzstellen, unabhängig vom Einzugsbereich, tätig ist. In diesen 
Fällen sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten absetzbar. In einem anderen 
Verfahren hatte der BFH entschieden, dass die Aufwendungen eines Selbstständigen für regelmäßige 
Autofahrten zu seinem einzigen Auftraggeber nur in Höhe der Entfernungspauschale als 
Betriebsausgaben abziehbar sind. 
Hinweis: Auch nach der Änderung des Reisekostenrechts sind die Fahrtkosten zu ständig wechselnden 
Tätigkeitsorten grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. 



 

 

Bindungswirkung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme erhöhter 
Abschreibungen 
Die Voraussetzungen einer erhöhten Abschreibung in Sanierungsgebieten müssen vor Beginn der 
Baumaßnahme durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nachgewiesen werden. 
Über die Bindungswirkung dieses Grundlagenbescheides musste der Bundesfinanzhof entscheiden. 
Nach seinem nun vorliegenden Urteil erstreckt sich die Bindungswirkung nur auf die im Gesetz genannten 
Tatbestandsmerkmale; nämlich auf die Feststellung, ob das Gebäude in einem Sanierungsgebiet belegen 
ist, ob förderfähige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt und ob Zuschüsse 
aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden sind. Daher prüft allein die 
Gemeinde, ob förderfähige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 
Aufgrund der Wertungen des Baugesetzbuchs muss entschieden werden, wie die Begriffe 
„Modernisierung“ und „Instandsetzung“ zu verstehen sind und ob darunter auch ein Neubau in 
bautechnischem Sinne zu subsumieren ist. 
Keine Bindungswirkung besteht demgegenüber in Bezug auf die Höhe der begünstigten 
Herstellungskosten, da bei solchen Sanierungsmaßnahmen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sich 
aus der Bescheinigung auch die Höhe der begünstigten Aufwendungen für Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen ergeben muss. 

Ein Grundstück ist grunderwerbsteuerlich einer Gesellschaft erst 
zuzurechnen, wenn es zuvor Gegenstand eines der Grunderwerbsteuer 
unterliegenden Erwerbsvorgangs war 
Vereinigen sich durch die Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 % der 
Anteile in einer Hand, löst die Anteilsübertragung Grunderwerbsteuer aus, wenn zum Vermögen der 
Gesellschaft inländische Grundstücke „gehören“. Ein Grundstück gehört erst dann zum Vermögen der 
Gesellschaft, wenn in Bezug auf das Grundstück von Seiten der Gesellschaft ein der Grunderwerbsteuer 
unterliegender Vorgang verwirklicht wurde. Beim Kauf eines Grundstücks unter einer aufschiebenden 
Bedingung (z. B. die Bebaubarkeit eines Grundstücks betreffend) ist der grunderwerbsteuerliche 
Tatbestand erst mit Bedingungseintritt verwirklicht. Vorher gehört das Grundstück deshalb nicht zum 
Vermögen der Gesellschaft und ist bei der Ermittlung der auf die Anteilsvereinigung entfallenden 
Grunderwerbsteuer nicht zu berücksichtigen. Ob es ihr zivilrechtlich oder wirtschaftlich bereits 
zuzurechnen ist, ist unerheblich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Vom Unternehmer gegen Vorlage eines Gutscheins kostenlos ausgeführte 
Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer 
Gibt ein Unternehmer einen Gutschein in Umlauf, wonach dessen Besitzer eine Leistung des 
Unternehmers kostenlos in Anspruch nehmen darf, liegt bei Einlösung des Gutscheins kein entgeltlicher 
Leistungsaustausch vor. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Die Hingabe des Gutscheins ist keine 
Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Leistung des Unternehmers. 
Dieser Grundsatz muss auch gelten, wenn der Besitzer des Gutscheins für die Inanspruchnahme der 
Leistung ein geringeres Entgelt entrichten muss. Nur das tatsächlich gezahlte Entgelt ist dann die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer. 

Haftung bei Schaden durch ungesichert abgestellten Einkaufswagen 
Kommt ein Einkaufswagen, der vom Fahrer eines Pkw neben seinem Kofferraum abgestellt wird, beim 
Befüllen auf einem abschüssigen Gelände ins Rollen und beschädigt das danebenstehende Fahrzeug, 
haftet nicht die Kfz-Haftpflichtversicherung, sondern derjenige, der den Einkaufswagen ungesichert 
abgestellt hat. 
Das hat das Amtsgericht München entschieden. Nach den Urteilsgründen ist die Kfz-
Haftpflichtversicherung nur einstandspflichtig, wenn sich ein Unfall beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs 
ereignet. Die Tatsache, dass sich der Einkaufswagen in Bewegung gesetzt hat, habe allerdings nichts mit 
den typischen Gefahren bei der Bewegung eines Kraftfahrzeugs zu tun. 

 

 

 



 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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